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Mitteilung nach Regel 159 EPÜ und Regel 58 EPÜ
Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln in den Anmeldungsunterlagen

Die Formalprüfung gemäß Artikel 90 (3) EPÜ und Regel 57 EPÜ in Verbindung mit Regel 11 PCT hat 
ergeben, dass die oben genannte europäische Patentanmeldung folgenden Mangel/folgende Mängel 
aufweist:

Mangel/Mängel in Anmeldungsunterlagen, die bei Eintritt in die europäische Phase eingereicht 
bzw. als Grundlage für das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem 
Amt angegeben worden sind

Mangel/Mängel in Anmeldungsunterlagen, die im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt 
oder ausgewähltem Amt nachgereicht worden sind, eingegangen mit Schreiben vom ...............

............................................................................................................................................................

ANLAGE 1: Anmeldungsunterlagen (außer Zeichnungen)

ANLAGE 2: Zeichnungen

Sie werden aufgefordert, den Mangel/die Mängel innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser 
Mitteilung zu beseitigen und , falls zutreffend, die Zusatzgebühr für eine europäische Patentanmeldung, 
die mehr als 35 Seiten umfasst (Regel 38(2) EPÜ, Art. 2 (1), Nr. 1a Gebührenordnung), zu entrichten.

Wird der festgestellte Mangel/Werden die festgestellten Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so wird die 
europäische Patentanmeldung nach Artikel 90 (5) EPÜ zurückgewiesen.

Wird eine nach Erfüllung der Formerfordernisse fällige Zusatzgebühr (Art. 2 (1), Nr. 1a GebO) nicht 
innerhalb derselben Frist entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 160 (1) EPÜ).

Unbeschadet der Regel 161 EPÜ, können die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen 
nur insoweit geändert werden, als es erforderlich ist, um den oben genannten Mangel/die oben genannten 
Mängel zu beseitigen.

    SAMPLE



Datum     Anmeldung Nr.     

EPA Form 1050T  02.19 Seite      von     

ANLAGE 1

MÄNGEL BETREFFEND DIE FORM DER ANMELDUNGSUNTERLAGEN (AUSSER ZEICHNUNGEN)
(R. 49 EPÜ, R. 50 EPÜ / R. 11 PCT)

Die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung weisen folgende Mängel auf:

(Beschreibung: B, Ansprüche: A, Zusammenfassung: Z)
B A Z

(a) Einige/Die Blätter sind nicht glatt und knitterfrei/sind 
gefaltet (R. 49 (2) EPÜ / R. 11.2 b) PCT).

(b) Einige/Die Blätter sind auch auf der Rückseite beschriftet 
(R. 49 (2) EPÜ / R. 11.2 c) PCT).

(c) Das Schriftstück eignet sich nicht für die elektronische 
und unmittelbare Vervielfältigung (R. 49 (2) EPÜ / R. 11.2 a) PCT).

(d) Einige/Die Blätter werden nicht im Hochformat verwendet 
(R. 49 (3) EPÜ / R. 11.2 d) PCT).

(e) Das Papier einiger/der Blätter ist nicht biegsam/fest/weiss/glatt/ 
matt/widerstandsfähig (R. 49 (3) EPÜ / R. 11.3 PCT).

(f) Einige/Die Blätter haben nicht das Format A4 
(R. 49 (3) EPÜ / R. 11.5 PCT).

(g) Das Schriftstück beginnt nicht auf einem neuen Blatt 
(R. 49 (4) EPÜ / R. 11.4 a) PCT).

(h) Auf einigen/den Blättern sind nicht die vorgeschriebenen Ränder 
freigelassen (oberer Rand: 2 cm; linker Seitenrand: 2,5 cm; 
rechter Seitenrand: 2 cm; unterer Rand: 2 cm) 
(R. 49 (5) EPÜ / R. 11.6 PCT).

(i) Die Blätter sind nicht nummeriert; die Blattzahlen sind oben in der 
Mitte, aber nicht auf dem oberen Rand anzubringen 
(R. 49 (6) EPÜ / R. 11.7 PCT).

(j) Einige/Die Blätter sind nicht mit Maschine geschrieben oder 
gedruckt (R. 49 (8) EPÜ / R. 11. 9 a) und b) PCT).

(k) Der Zeilenabstand auf einigen/den Blättern ist nicht 1½-zeilig 
(R. 49 (8) EPÜ / R. 11.9 c) PCT).

(l) Auf einigen/den Blättern sind die Buchstaben im Text kleiner als 
vorgeschrieben; die Großbuchstaben müssen eine 
Mindesthöhe von 0,21 cm aufweisen 
(R. 49 (8) EPÜ / R. 11.9 d) PCT).

(m) Auf einigen/den Blättern ist der Text nicht mit dunkler, 
unauslöschlicher Farbe geschrieben 
(R. 49 (8) EPÜ / R. 11.9 d) PCT).

(n) Das Schriftstück enthält Zeichnungen 
(R. 49 (9) EPÜ / R. 11.10 a) PCT).

(o) Einige/Die Blätter enthalten Änderungen 
oder zuviele Radierstellen (R. 49 (12) EPÜ / R. 11.12 PCT).

(p) _____________________________________
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ANLAGE 2

MÄNGEL BETREFFEND DIE FORM DER ZEICHNUNGEN
(R. 46 EPÜ, R. 49 EPÜ, R. 50 EPÜ / R. 11 PCT)

Die Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung weisen folgende Mängel auf:

Einige/Die Zeichnungen

   (a)    haben nicht die vorgeschriebenen Mindestränder (oberer Rand: 2,5 cm; linker Seitenrand: 2,5 
cm; rechter Seitenrand: 1,5 cm; unterer Rand: 1 cm) (R. 46 (1) EPÜ / R. 11.6 c) PCT).

   (b)    weisen Umrahmungen um die benutzbare/benutzte Fläche auf (R. 46 (1) EPÜ / R. 11.6 c) 
PCT).

   (c)    sind nicht in schwarzen, in sich gleichmässig starken und klaren Linien oder Strichen ohne 
Farben oder Tönungen ausgeführt (R. 46 (2) a) EPÜ / R. 11.13 a) PCT).

   (d)    sind nicht so ausgeführt, dass eine fotografische Wiedergabe auch bei Verkleinerung auf zwei 
Drittel alle Einzelheiten noch ohne Schwierigkeiten erkennen lässt (R. 46 (2) c) EPÜ / R. 11.13 
c) PCT).

   (e)    enthalten Zahlen, Buchstaben und/oder Bezugszeichen, die nicht einfach und eindeutig sind 
(Klammern, Kreise oder Anführungszeichen dürfen bei Zahlen und Buchstaben nicht 
verwendet werden) (R. 46 (2) d) EPÜ / R. 11.13 e) PCT).

   (f)     enthalten Ziffern und/oder Buchstaben, die weniger als 0,32 cm hoch sind (R. 46 (2) g) EPÜ / 
R. 11.13 h) PCT).

   (g)    enthalten Buchstaben, die nicht zum lateinischen und/oder griechischen Alphabet gehören (R. 
46 (2) g) EPÜ/ R. 11.13 h) PCT).

   (h)    enthalten Abbildungen, die nicht zu einer vollständigen Abbildung zusammengesetzt werden 
können, ohne dass ein Teil der Abbildungen auf den einzelnen Blättern verdeckt wird (R. 46 (2) 
h) EPÜ / R. 11.13 i) PCT).

   (i)     enthalten Abbildungen, die nicht richtig (ohne Platzverschwendung; im Querformat mit dem 
Kopf der Abbildungen auf der linken Seite des Blattes) angeordnet sind und/oder nicht 
eindeutig voneinander getrennt sind (R. 46 (2) h) EPÜ / R. 11.13 j) PCT).

   (j)     enthalten verschiedene Abbildungen, die nicht fortlaufend mit arabischen Zahlen nummeriert 
sind (R. 46 (2) h) EPÜ / R. 11.13 k) PCT).

   (k)    enthalten verschiedene Abbildungen, die nicht unabhängig von den Zeichnungsblättern 
nummeriert sind (R. 46 (2) h) EPÜ / R. 11.13 k) PCT).

   (l)     enthalten Erläuterungen, die nicht so angebracht sind, dass sie im Falle der Übersetzung 
überklebt werden können, ohne dass die Linien der Zeichnungen verdeckt werden (R. 46 (2) j) 
EPÜ / R. 11.11 b) PCT).

   (m)   sind nicht glatt und knitterfrei/sind gefaltet (R. 49 (2) EPÜ / R. 11.2 b) PCT).

   (n)    enthalten auf der Rückseite Abbildungen/eine Abbildung (R. 49 (2) EPÜ / R. 11.2 c) PCT).

   (o)    eignen sich nicht für elektronische und unmittelbare Vervielfältigung (R. 49 (2) EPÜ / R. 11.2 a) 
PCT).

   (p)    sind nicht auf biegsamem/festem/weißem/glattem/mattem/widerstandsfähigem Papier 
eingereicht worden (R. 49 (3) EPÜ / R. 11.3 PCT).

   (q)    haben nicht das Format A4 (R. 49 (3) EPÜ / R. 11.5 PCT).

   (r)     enthalten Änderungen oder zu viele Radierstellen (R. 49 (12) EPÜ / R. 11.12 PCT).

   (s)    _________________________________________________________
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